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renter und glaubhafter Wahlen zu erleichtern, und fordert sie nachdrücklich auf, glei-

che Ausgangsbedingungen für alle Kandidaten zu gewährleisten und sich für eine ver-

stärkte Teilnahme von Frauen einzusetzen, auch um die Zahl der in hochrangige Re-

gierungspositionen berufenen Frauen zu erhöhen, im Einklang mit ihren jeweiligen 

nationalen, regionalen und globalen Verpflichtungen. 

 Der Sicherheitsrat hebt die wichtige Rolle der Frauen bei der Verhütung und 

Beilegung von Konflikten, bei der Friedenskonsolidierung und in Postkonfliktsituatio-

nen hervor, die in einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere Reso-

lution 1325 (2000) und Resolution 2242 (2015), anerkannt wird. 

 

https://undocs.org/ot/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ot/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ot/S/RES/2333(2016)
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ten Kriminalität. Der Sicherheitsrat verurteilt entschieden alle in der Region, insbeson-

dere im Sahel, verübten Terroranschläge, namentlich durch Dschamaat Nusrat al-Islam 

wal-Muslimin (Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime), die Orga-

nisation Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL) und Ansar ul-Islam, sowie 

alle in der Region des Tschadseebeckens verübten Terroranschläge, namentlich durch 

Boko Haram und ISIL, und unterstreicht die Notwendigkeit, den Terrorismus in allen 
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 Der Sicherheitsrat verurteilt erneut auf das Entschiedenste alle Fälle des Men-

schenhandels, einschließlich zum Zweck der Zwangsarbeit und der Sklaverei, in von 

bewaffneten Konflikten betroffenen Gebieten, die die Rechtsstaatlichkeit untergraben, 

zu anderen Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität beitragen 

und Konflikte, Unsicherheit und Instabilität verschärfen sowie die Entwicklung beein-

trächtigen können. Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass das System der Vereinten 

Nationen die Organisation und Kohärenz seiner Anstrengungen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels in von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Gebieten oder in 

Postkonfliktsituationen sicherstellen muss, und ist sich ferner der Notwendigkeit be-

wusst, auch weiterhin auf einen verbesserten, umfassenden und koordinierten Ansatz 

hinzuarbeiten. Der Sicherheitsrat befürwortet die weitere Zusammenarbeit zwischen 

der Europäischen Union, der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen, ins-

besondere im Rahmen ihrer gemeinsamen Einsatzgruppe, mit dem Ziel, das Leben der 

Migranten und Flüchtlinge entlang ihren Routen und insbesondere innerhalb Libyens 

zu retten und zu schützen. 

 Der Sicherheitsrat erkennt an, wie wichtig es ist, die Sicherheitsmaßnahmen in 

Reaktion auf die Sahel-Krise durch einen umfassenden und koordinierten Ansatz zu 

ergänzen, um gegen die tieferen Ursachen der Krisen vorzugehen, weitere Spannun-

gen und Gewaltakte zu verhüten, Ausgrenzung und Armut zu bekämpfen, die Wider-

standsfähigkeit der Institutionen und Gemeinschaften zu stärken, eine gute Regie-

rungsführung zu fördern und friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften aufzu-

bauen, und sieht in dieser Hinsicht weiteren detaillierten Angaben über die in letzter 

Zeit unternommenen Bemühungen zur Neuausrichtung der Integrierten Strategie der 

Vereinten Nationen für den Sahel und zur Verbesserung ihrer Umsetzung mithilfe ei-

nes stärker integrierten, als Bindeglied zwischen den Säulen Entwicklung, humanitäre 

Maßnahmen und Frieden wirkenden Ansatzes mit Interesse entgegen. Der Sicherheits-

rat betont ferner die wichtige Rolle der Kommission für Friedenskonsolidierung als 

einberufende Instanz bei den Anstrengungen zur Aufrechterhaltung und Konsolidie-

rung des Friedens und, in Zusammenarbeit mit dem UNOWAS, bei der Mobilisierung 

eines weitergehenden Engagements und einer vertieften Partnerschaft zwischen dem 

System der Vereinten Nationen, den Ländern des Sahel und den anderen regionalen 

und internationalen Partnern, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen der Regierungen in der Region 

des Tschadseebeckens und der regionalen und subregionalen Organisationen, eine 

weitere Verschlimmerung der humanitären Krise zu verhindern, und stellt zugleich 

fest, dass verstärkte Anstrengungen auf nationaler Ebene unternommen werden müs-

sen, um den enormen humanitären Bedarf zu decken. Der Sicherheitsrat spricht den 

internationalen Gebern seine Anerkennung dafür aus, dass sie die Erwartungen der im 

Februar 2017 in Oslo abgehaltenen Humanitären Konferenz für Nigeria und die Re-

gion des Tschadsees übertroffen haben, fordert die Zahlung der zugesagten und noch 

ausstehenden Gelder und fordert alle Akteure nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen 

fortzusetzen und eine enge Koordinierung zu gewährleisten, einschließlich zwischen 

den Entwicklungs- und den humanitären Akteuren, insbesondere mit dem Ziel, den 

Schutz, die frühzeitige Wiederherstellung, die Ernährung und Ernährungssicherheit 

und die Lebensbedingungen zu verbessern und mehr Möglichkeiten der Existenzsi-

cherung zu schaffen. 

 Der Sicherheitsrat ist sich der nachteiligen Auswirkungen bewusst, die die kli-

matischen und ökologischen Veränderungen, neben anderen Faktoren, auf die Stabi-

lität Westafrikas und der Sahel-Region haben, unter anderem Dürren, Wüstenbildung, 

Landverödung und Ernährungsunsicherheit, und unterstreicht, dass die Regierungen 





S/PRST/2018/3 
 

 

18-01386 6/6 

 

der Afrikanischen Union, der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staa-

ten und der ECOWAS auf dem Gebiet der Frühwarnsysteme. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, die erzielten Fortschritte regelmäßig 

zu verfolgen, ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, auch weiterhin Informa-

tionen über die Bemühungen des UNOWAS bezüglich der in dieser Erklärung hervor-

gehobenen Aspekte vorzulegen, und fordert das UNOWAS erneut auf, in seine regel-

mäßige Berichterstattung eine Bewertung der Durchführung der Resolution 2349 

(2017) des Sicherheitsrats aufzunehmen und dieser Frage im nächsten regelmäßigen 

Bericht, der im Juli 2018 vorzulegen ist, besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“ 

https://undocs.org/ot/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ot/S/RES/2349(2017)

